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Weener, 08.11.2013 
 

Der Bürgermeister 
_______________ 

 
Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung  
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 
Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Leer (Rechtsamt - Kommunalaufsicht -) 
am 11.11.2013 unter dem Aktenzeichen - 30 / Hou - 
erteilt worden. 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung liegt nach § 114 Abs. 
2 Satz 3 NKomVG vom 18.11.2013 bis einschl. 
26.11.2013 im Rathaus der Stadt Weener, Osterstraße 
1, 26826 Weener, - Eingangsbereich/Zentrale - wäh-
rend der Sprechzeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. 
 
Weener, 11.11.2013 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Wilhelm Dreesmann 
__________________________________________ 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Bunde 
 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 02.32 
„Nördlich Bunder Deich“, Ortschaft Bunde 

 
Der Rat der Gemeinde Bunde hat am 24.10.2013 die 
1. Änderung des  Bebauungsplans Nr. 02.32 „Nördlich 
Bunder Deich“ (Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13a Baugesetzbuch) als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen (§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch).  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung ist im nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplans in Kraft.   
 
Die 1. Änderung des  Bebauungsplans und die Be-
gründung werden vom Tage der Ausgabe dieses Amts-
blattes an im Rathaus der Gemeinde Bunde in 26831 
Bunde, Kirchring 2, Zimmer 14, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3   Baugesetzbuch beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahren seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bunde, 
Kirchring 2, 26831 Bunde, unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
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Fehler nach § 214 Abs. 2a Baugesetzbuch beachtlich 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4  Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplans oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögensnachteile 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Gemeinde Bunde „www.gemeinde-bunde.de“ 
veröffentlicht. 
 
Bunde, den 12.11.2013 
 

Gemeinde Bunde 
Der Bürgermeister 

Gerald Sap 
__________________________________________ 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Jemgum 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0507 „Erwei-
terung Gewerbegebiet Holtgaste – Am Emstunnel“ 

 
Der vom Rat der Gemeinde Jemgum am 04. November 
2013 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 
0507 „Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste – Am 
Emstunnel“ wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) bekannt gemacht. Das Plangebiet 
schließt sich südlich unmittelbar an die Ortslage Solt-
borg an, liegt westlich der Landesstraße 15 und grenzt 
unmittelbar nördlich an das Bebauungsplangebiet Nr. 
0504 „Gewerbegebiet Holtgaste – Am Emstunnel an. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 0507 „Erweiterung Gewerbe-
gebiet Holtgaste – Am Emstunnel“ mit Begründung 
liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes an im 
Rathaus der Gemeinde Jemgum, Zimmer 20, Hofstra-
ße 2, 26844 Jemgum, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht aus. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan 
Nr. 0507 „Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste – Am 
Emstunnel“ rechtsverbindlich. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 0507 
„Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste – Am Emstun-
nel“ ist dem folgenden Kartenausschnitt zu entneh-
men: 
 

 
 

Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste am Emstunnel 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 233 Abs. 2 
i.V. mit § 215 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung 
 
1. die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB dort näher bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis der Bauleitplanung und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorganges 

 
nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Jemgum geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen. 
 
Auf die Vorschriften des §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
die Satzung eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 


